
BEKANNTMACHUNG 
320/024/2025 

zur Veröffentlichung am 
sofort 

 
§ 19 Mitwirkung des Wohnungsgebers 

 
 
Der Wohnungsgeber ist verpflichtet, bei der Anmeldung mitzuwirken. 
 
Hierzu hat der Wohnungsgeber, oder eine von ihm beauftragte Person, der meldepflichtigen 
Person den Einzug schriftlich oder gegenüber der Meldebehörde innerhalb von zwei Wochen 
zu bestätigen.  
Er kann sich durch Rückfrage bei der Meldebehörde davon überzeugen, dass sich die 
meldepflichtige Person angemeldet hat. 
Die meldepflichtige Person hat dem Wohnungsgeber die Auskünfte zu geben, die für die 
Bestätigung des Einzugs erforderlich sind.  
Die Bestätigung nach Satz 2 darf nur vom Wohnungsgeber oder einer von ihm beauftragten 
Person ausgestellt werden. 
 
 

BESCHLUSS 
 
Vorstehende Bekanntmachung wird hiermit zur allgemeinen Kenntnis gebracht. 
 
69412 Eberbach, 19. September 2025 
 
 
 
Peter Reichert 
Bürgermeister 
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